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Kinderbetreuungs-Beiträge: 
Merkblatt zu den Ermessensbeiträgen 
 
 
1 Einleitung 
Das Kinderbetreuungsgesetz und die Verordnung 
legen fest, unter welchen Voraussetzungen Eltern 
Beiträge für die familienergänzende Kinderbetreu-
ung erhalten. Eine Voraussetzung ist der Beschäf-
tigungsgrad. Alleinerziehende müssen mindes-
tens 20 % erwerbstätig sein. Haben Eltern die ge-
meinsame Obhut über ein Kind, müssen sie zu-
sammen mindestens 120 % erwerbstätig sein.  
 
In Ausnahmefällen werden jedoch auch Beiträge 
gesprochen, wenn der Beschäftigungsgrad klei-
ner ist. Dies ist dann der Fall, wenn die familiener-
gänzende Betreuung der beruflichen Integration 
der Eltern dient, zur Entlastung der Familie bei-
trägt oder zum Wohl des Kindes ist.  
 
Über die Zusprechung dieser sogenannten Er-
messenbeiträge entscheidet die Vollzugsstelle 
SOVAR.  
 
 
2  Förderung der beruflichen Integration  
Hierbei wird geprüft, ob die familienergänzende 
Kinderbetreuung der 
• zukünftigen Erwerbssicherheit und der  
• dauerhaften Existenzsicherung der Familie 

dient. 
 
Dies kann insbesondere der Fall sein beim Be-
such einer Aus- oder Weiterbildung oder bei der 
Teilnahme an einem Integrations- oder Beschäfti-
gungsprogramm. Hierfür ist dem Gesuch eine Be-
stätigung des Aus- / Weiterbildungsbetriebes oder 
des Integrations- / Beschäftigungsprogramms bei-
zulegen. 
 
Ausserdem ist zu begründen, weshalb diese Mas-
snahme der künftigen Erwerbssicherheit und der 
dauerhaften Existenzsicherung der Familie dient. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Entlastung der Familie oder Wohl des Kin-
des  
Eine belastete Familiensituation kann etwa durch 
Krankheit, Verlust oder Spannungen zwischen 
den Elternteilen entstehen. In solchen Fällen oder 
wenn das Kindeswohl aus anderen Gründen ge-
fährdet ist, kann die familienergänzende Kinder-
betreuung als Entlastung der Familie oder zum 
Wohl des Kindes angebracht sein. 
 
Vorausgesetzt ist in jedem Fall das Mitwirken ei-
ner Fachperson. Diese empfiehlt die familiener-
gänzende Kinderbetreuung als Massnahme zur 
Entlastung der Familie oder zum Wohl des Kin-
des. Als Fachpersonen kommen insbesondere 
Fachpersonen der Schulsozialarbeit, der Sozial- 
und Familienberatung, des Kindesschutzes sowie 
des psychomedizinischen Bereichs in Frage. 
 
 
4 Umfang der gewährten Betreuungsstunden  
Die Anzahl der gewährten Betreuungsstunden 
wird nach Zweck und Dauer der Massnahme fest-
gelegt. 
 
 
Für ergänzende Auskünfte rufen Sie uns auf  
071 354 51 51 an oder schreiben Sie uns eine  
E-Mail-Nachricht auf kibeg@sovar.ch.  
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